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Bekanntmachung 
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023  
der Stadtgüter München 

Der Stadtrat des Landeshauptstadt München hat am 
05.02.2025 den Jahresabschluss und den Lagebericht der 
Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2023  
(01. Januar 2023 – 31. Dezember 2023) festgestellt und über 
die Behandlung des Jahresergebnisses beschlossen.

München, 10. Februar 2025  Kommunalreferat
  Stadtgüter München

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Stadtgüter München  
Eigenbetrieb – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem  
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Stadtgüter München Eigenbetrieb für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-
landes Bayern nach §§ 20 ff. EBV Bayern i. V. m. den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 
31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen we-
sentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der  
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern nach  
§§ 20 ff. EBV Bayern sowie den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs: 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
GO Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
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treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt  
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Bayern nach §§ 24 ff: EBV 
Bayern sowie den deutschen gesetzlichen Vorschriften  
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und Art. 107 GO Bayern unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte  
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie  
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche  
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten  
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen  
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Bayern nach §§ 20 ff. 
EBV Bayern i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte  
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Bayern nach §§ 24 EBV Bayern sowie den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften  
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern nach  
§§ 24 EBV Bayern und den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen  
Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
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dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-
diges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

München, am 11. April 2024 
CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung München

Tietz Faaß
Wirtschaftsprüfer          Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtgüter München 
werden hiermit festgestellt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 169.602,49€ wird in die Bilanz 
2023 vorgetragen. Der Gewinnvortrag wird in Höhe von 
84.801,25€ zur Stammkapitalverzinsung verwendet und der 
Restbetrag in Höhe von 84.801,24€ der allgemeinen Rücklage 
zugeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird gemäß Art. 102 
ABS. 3 GO die Entlastung erteilt.

München, 10. Februar 2024

gez. Dieter Reiter gez. Jacqueline Charlier
Oberbürgermeister Berufsmäßige Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtgüter 
München liegen in der Zeit vom 24.02.2025 bis 10.03.2025, 
Montag bis Donnerstag jeweils von 9.00 – 15.00 Uhr, am  
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der 
Stadtgüter München, Freisinger Landstraße 153, 80939 Mün-
chen, zu Einsicht aus.

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schwanthalerstr. 73
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7569/0 / 2. Stadtbezirk
Abbruch und Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage 
sowie Umbau und Erweiterung eines rückwärtigen Gebäudes

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2025, Az. 1.7-2024-19944-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 7537/2, 7537/3, 7541, 7566, 7567, 7542, 
7541/2 und 7571, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 224, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2025 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO Anwesen: Walhallastr. 50
Gemarkung Nymphenburg / Flurnr. 125/32 / Stadtbezirk: 9 
Neubau eines Mehrfamilienhauses (6WE) mit Tiefgarage
– ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2021-17341-22
–  Jetzt: Neubau eines Mehrfamilienhauses (5 WE) mit 

Tiefgarage (Mittelgarage)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 30.01.2025, Az. 1.232-2024-18526-22, wurde 
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die Änderungsgenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 125/27, Fl.Nr. 125/29, Fl.Nr. 125/33, Fl.Nr. 
125/39, Fl.Nr. 125/40 und Fl.Nr. 125/44, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.h4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 30. Januar 2025 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Dachauer Str. 175
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 421/6 / Stadtbezirk: 9
Nutzungsänderung von Einzelhandel zu Selfstorage  
Abstellflächen im Erdgeschoss und Kellergeschoss

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 31.01.2025, 
Az. 1.2-2024-14222-22, wurde die Baugenehmigung für das 
oben genannte Vorhaben unter Auflagen und Nebenstimmun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 421/17, 421/12 und 421/6, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-

stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 31. Januar 2025 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landshuter Allee 14
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Neuhausen / Flur.Nr. 
313/0 / Stadtbezirk:441
Teilung einer bestehenden Büroeinheit im 1. Obergeschoss 
des bestehenden Danner-Forums in zwei unabhängige 
Büroeinheiten

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.11.2024, Az. 6024 - 1.1 - 2024 – 14111 – 22 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 314 und Fl.Nr.:315/15, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).
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Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 15. November 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bavariastr. 36
Gemarkung: Sektion V Fl.Nr.: 9627/0 Stadtbezirk: 6
Neubau eines Wohnhauses mit Tiefgarage, Abbruch  
eines Gebäudes – ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2022-
23282-23

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.02.2025, Az. 6024-1.232-2024-16724-23, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Die Abweichungen betreffen die Nichteinhaltung von Abstands-
flächen zu den Grundstücken FlNrn. 9622, 9622/2 und 9626 
sowie die Überschreitung der Straßenmitte der Bavariastraße

Den Nachbarn Fl.Nr.: 9622, 9622/2, 9652, 9651, 9651/2, 9636 
sowie 9635 die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-

kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 06. Februar 2025 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Florastr. 41
Gemarkung Trudering /Flurnr: 224/79/Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Neubau Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2025, Az. 6024-1.201-2024-19354-32, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Nebenstimmungen erteilt.

Den umliegenden Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zu-
stellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-24597.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 05. Februar 2025  Referat für Stadtplanung   
und Bauordnung

 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Friedastr. 5
Gemarkung Thalkirchen, Flurnr. 579/33, Stadtbezirk: 19
Anbau eines Außenaufzugs an ein Wohnhaus

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2025, Az. 6024-1.2-2024-6932-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
aufschiebender Bedingung, Nebenstimmungen und einer Be-
freiung erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vor-
genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2025 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen:  Weitlstr. 45a  
Gemarkung Feldmoching /Flurnr. 1411/159 /Stadtbezirk: 24
Nutzungsänderung einer heilpädagogischen Kindertages-
stätte mit Schulnutzung (4 – 12 Jahre) in eine 3-gruppige 
Kindertageseinrichtung Kindergarten für 48 Kinder  
(3 – 6 Jahre) mit einer Personalwohnung, einem KFZ-Stell-
platz, zwei Einzel-Garagen und 7 Fahrradstellplätzen 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 23.01.2025, Az. 1.111-2023-18506-42, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 1411/166, 1411/170, 1411/179, 1411/189, 
1411/190, 1411/191, 1411/192, 1411/193, 1411/194, 1411/195, 
1411/196 und Fl.Nr. 1411/160 die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zu-
stellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 525 und 526, einse-
hen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233-26222, 233-24756, bzw. 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 23. Januar 2025 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Heimburgstr. 9
Gemarkung Pasing /Flurnr. 363 /Stadtbezirk: 21
Neubau eines Lebensmittelverbrauchermarktes mit Parkdeck

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2025, Az. 1.1-2024-16327-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/ aufschiebenden Bedingungen/ Befreiung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 370/11, 362/3, 362/4, 361/5, 364, 2098 
und 361 die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, 425, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233-21501, 233-20480 bzw. 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2025 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Riesenfeldstr. 74
Gemarkung Milbertshofen/Flurnr. 69/48/Stadtbezirk: 11
Nutzungsänderung einer Gewerbeeinheit zu einer Ferien-
wohnung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 31.01.2025, Az. 1.2-2024-14016-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 69/3, Fl.Nr. 69/21, Fl.Nr. 69/22, Fl.Nr. 
69/52 und Fl.Nr. 69/68, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 31. Januar 2025  Referat für Stadtplanung   
und Bauordnung

 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gaggenaystr. 22
Gemarkung Moosach, Flurnr. 1280/5, Stadtbezirk: 10
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage 
– ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.232-2024-9379-42

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.02.2025, Az. 6024-1.232-2024-21862-42, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 1280/2 (Hugo-Troendle-Str. 37), 1280/3 
(Hugo-Troendle-Str. 33, 35), 1280/4 (Hugo-Troendle-Str. 31) 
und 1293/3 (Gaggenaystr.20), die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
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Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die genehmigten Pläne des Baugeneh-
migungsverfahrens bei der Landeshauptstadt München,  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – 
Lokalbaukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 524, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-22230.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 06. Februar 2025 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Pippinger Str. 149
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Obermenzing/809/2  
Bezirk 21
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage 
– ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.23-2022-19527-43

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.02.2025, Aktenzeichen: 1.232-2024-22701-43, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Der Änderungsantrag vom 19.12.2024 mit Freiflächengestal-
tungsplan Nr. 2024-022701 und Baumbestandsplan Nr. 2024-
022701 wird hiermit in Abänderung der Baugenehmigung vom 
28.02.2023 im vereinfachten Genehmigungsverfahren geneh-
migt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 808/6; 808/7 und 809/1, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de  bzw. Telefonnummer 233-22081.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 05. Februar 2025  Referat für Stadtplanung   
und Bauordnung

 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ernsbergerstr. 10
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Pasing; Fl.Nr.: 625/2
Energetische Fassaden- und Dachsanierung, Anbau von 
Balkonen, Teilerneuerung Dachstuhl, Umgestaltung und 
Einbau von Dachgauben, Errichtung einer Brandwand 
zum benachbarten Fl.-St. Nr. 631 Umbau der Wohnungen 
im EG links und im DG links

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.02.2025, Az. 1.23-2024-15208-43, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Der Bauantrag vom 27.08.2024 nach Plan Nr. 2024-015208 (3 
Duplikatspläne) und Baumbestandsplan Nr. 2024-015208 wird 
hiermit im vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 631 und 161, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
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Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 425, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20480.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
pereinfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 05. Februar 2025  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

 HA IV - Lokalbaukommission

BEKANNTMACHUNG
ÜBER DIE SCHULANMELDUNG

I. Schulanmeldung an der Grundschule

Die Schulanmeldung für die Grundschulen in München findet 
dieses Jahr am

Mittwoch, 19. März 2025

in allen Münchner Schulgebäuden statt, in denen eine Grund-
schule untergebracht ist.

Nach Art. 37 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) werden mit Beginn des Schuljah-
res 2025/26 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Sep-
tember 2025 sechs Jahre alt werden, deren Erziehungsbe-
rechtigte im Vorjahr den Beginn der Schulpflicht nach Art. 37 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayEUG um ein Schuljahr verschoben ha-
ben oder die bereits einmal von der Aufnahme in die Grund-
schule zurückgestellt wurden.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2025 sechs Jahre alt werden, können die Erziehungsberech-
tigten den Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schul-
jahr verschieben (Einschulungskorridor). Die Schule berät auf 
der Grundlage der bei der Schulanmeldung gewonnenen Er-

kenntnisse und gibt eine Empfehlung. Die Erziehungsberech-
tigten müssen der Schule spätestens bis zum 10. April 2025 
schriftlich mitteilen, dass sie den Beginn der Schulpflicht auf 
das darauffolgende Schuljahr verschieben wollen.

Bei Kindern, die nach dem 30. September 2019 geboren wur-
den, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, bei 
der zuständigen Grundschule einen Antrag auf vorzeitige Ein-
schulung ihres Kindes zu stellen. Für alle Kinder, die nach dem 
31. Dezember 2019 geboren wurden, ist ein schulpsychologi-
sches Gutachten erforderlich. Ein Antrag auf eine vorzeitige 
Einschulung ist spätestens bei der Schulanmeldung am 
19.03.2025 zu stellen. Die Entscheidung über die Schulauf-
nahme erfolgt durch die Schulleitung. Die Ablehnung des An-
trages ist keine Zurückstellung.
Ein auf Antrag aufgenommenes Kind kann nach dem 31. Juli 
2025 nicht mehr abgemeldet werden (§ 2 Abs. 6 Satz 2 GrSO).

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch, wenn eine Zu-
rückstellung in Betracht kommen könnte.
Ein Kind, das am 30. September 2025 mindestens sechs Jahre 
alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grund-
schule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das 
Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg oder 
nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 5 BayEUG am Unterricht der 
Grundschule teilnehmen kann. Die Zurückstellung soll vor 
Aufnahme des Unterrichts (16. September 2025) verfügt wer-
den; sie ist noch bis zum 30. November 2025 zulässig, wenn 
sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die Voraus-
setzungen für eine Zurückstellung gegeben sind. Die Ent-
scheidung trifft die Schulleitung. Vor der Entscheidung hat die 
Schule die Erziehungsberechtigten zu hören.
Auch ein Kind, das im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2025 sechs Jahre alt wird, kann vom Schulbesuch zurückge-
stellt werden, wenn die Erziehungsberechtigten den Beginn 
der Schulpflicht nicht auf das darauffolgende Schuljahr ver-
schieben bzw. nicht verschoben haben.

Für Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule 
zurückgestellt worden sind, ist bei der Anmeldung der Zurück-
stellungsbescheid vorzulegen.

Grundsätzlich müssen alle Kinder ihre Schulpflicht in der 
Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, sofern sie nicht eine staatlich 
anerkannte bzw. staatlich genehmigte private Grundschule 
besuchen wollen. In der Sprengelgrundschule muss auch die 
Schulanmeldung erfolgen. Die Schulen erteilen Auskünfte 
über die Schulsprengel und alle anderen schulischen Angele-
genheiten.

Wird das Kind an einer privaten Grundschule angemeldet, ist 
aus Gründen der Überwachung der Schulpflicht die zuständi-
ge Grundschule zu informieren.

Informationen über die Abwicklung der Schulanmeldung er-
halten die Eltern von ihrer Grundschule. Im Verhinderungsfall 
kann eine beauftragte Person, die eine schriftliche Vollmacht 
vorlegen muss, das Kind an der Schule anmelden. Kinder, die 
am Tag der Schulanmeldung aus triftigen Gründen nicht vor-
gestellt werden können, können nach vorheriger Terminver-
einbarung mit der Schulleitung der zuständigen Grundschule 
angemeldet werden.

Bei der Schulanmeldung sollen die notwendigen Angaben zur 
Person des Kindes gemacht und erforderlichenfalls durch 
entsprechende Urkunden belegt werden.
Im Zweifelsfall sind eventuell vorhandene Sorgerechtsbe-
schlüsse mitzubringen.
Es ist ein Nachweis des Gesundheitsreferates über die Ge-
sundheitsuntersuchung zur Einschulung vorzulegen oder bis 
zum Schuljahresbeginn nachzureichen. Die Teilnahme ist ge-
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setzlich verpflichtend und erfolgt auf Einladung des Gesund-
heitsreferates innerhalb der letzten zwei Jahre vor Aufnahme 
in die erste Jahrgangsstufe. Ausführliche Informationen  
zur Gesundheitsuntersuchung finden sich unter  
www.muenchen.de/rseu. Zudem ist ein Nachweis zum  
Masernschutz vorzulegen.
Bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache sind auch An-
gaben über einen Besuch einer Kindertageseinrichtung oder 
eines Vorkurses gemäß Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen Integra-
tionsgesetzes zu machen, § 2 Abs. 3 S. 1 HS. 2 GrSO.
Nach Möglichkeit sollte zudem auch der Übergabebogen der 
besuchten Kindertageseinrichtung vorgelegt werden.
Ein in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der Heim-
leitung angemeldet werden.

II. Anmeldung von Kindern mit nichtdeutscher Mutter-
sprache

Die zuständige Grundschule kann ein Kind, das weder eine 
Kindertageseinrichtung noch einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 
des Bayerischen Integrationsgesetzes besucht hat und bei 
dem im Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, dass 
es nicht über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügt, 
von der Aufnahme zurückstellen und das Kind verpflichten, im 
nächsten Schuljahr eine Kindertageseinrichtung mit integrier-
tem Vorkurs zu besuchen (Art. 37 Abs. 4 BayEUG).

III. Schulanmeldung von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf

Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfül-
len ihre Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule 
oder der Förderschule. Die Erziehungsberechtigten entschei-
den, an welchem der im Einzelfall rechtlich und tatsächlich zur 
Verfügung stehenden schulischen Lernorte ihr Kind unterrich-
tet werden soll (Art. 41 Abs. 1 BayEUG).
Die Schulanmeldung erfolgt an der Sprengelgrundschule, einer 
privaten Grundschule oder am Förderzentrum nach den Be-
stimmungen der Volksschulordnung-F (VSO-F).
Die Schule nimmt im Einzelfall bei Kindern, bei denen sich ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf abzeichnet, mit einem 
sonderpädagogischen Förderzentrum Kontakt auf und zieht 
eine Förderschullehrkraft zur Beratung hinsichtlich der Ent-
scheidung über den Förderbedarf und des geeigneten Förder-
orts hinzu.

IV. Anmeldung bei städtischen Tagesheimen und bei  
Tageseinrichtungen der Kooperativen Ganztagsbildung

Die Anmeldung für die Aufnahme in die städtischen Tagesheime 
oder in die flexible oder rhythmisierte Variante der Kooperativen 
Ganztagsbildung, die einigen Schulen angeschlossen sind, 
wird ebenfalls am Mittwoch, 19. März 2025 (Tag der Schul-
anmeldung), in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr, durchgeführt.
Die Möglichkeit der Tagesheim-Anmeldung besteht jedoch 
bereits ab September 2024 und ist auch online über den kita 
finder + möglich unter: www.muenchen.de/kita
Die Anmeldung für die Kooperative Ganztagsbildung vor dem 
Tag der Einschreibung kann online auf  
www.muenchen.de/kita durchgeführt werden.

Die Schuleinschreibung findet immer an der Sprengelgrund-
schule statt.

V. Schulanmeldung ist Pflicht

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung 
einer oder eines Schulpflichtigen zum Schulbesuch unterlässt, 
kann gemäß Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße be-
legt werden.

VI. Information

Über die Sprengeleinteilung der Grundschulen und über die in 
München bestehenden sonderpädagogischen Förderzentren 
erteilen die Schulleitungen Auskunft.

Staatliches Schulamt in der Landeshauptstadt München

München, 04. Februar 2025

Dieter Reiter Bettina Betz
Oberbürgermeister Fachliche Leitung

Bürgerversammlung des     
21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing  
Bezirksteil Obermenzing
am 18.03.2025

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 – Pasing-Ober-
menzing teile ich mit, dass am Dienstag, den 18.03.2025 um 
19.00 Uhr in der Aula der Grundschule, Grandlstraße 5, 81247 
München, die Bürgerversammlung des 21. Stadtbezirkes – 
Pasing-Obermenzing, Bezirksteil Obermenzing stattfindet. 

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Herr Stadtrat Tobias Ruff übernehmen.

München, 30. Januar 2025  Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des 
16. Stadtbezirkes – Ramersdorf-Perlach 
Bezirksteil Perlach 
am 20.03.2025

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 16 – Ramersdorf-
Perlach teile ich mit, dass am Donnerstag, den 20.03.2025 um 
19.00 Uhr in der Mensa des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, 
Quiddestraße 4, 81735 München, die Bürgerversammlung des 
16. Stadtbezirkes – Ramersdorf-Perlach, Bezirksteil Perlach 
stattfindet. 

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Anne Hübner übernehmen.

München, 30. Januar 2025  Dieter Reiter 
  Oberbürgermeister
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